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Stadtbauamt   Vorlagen-Nr. 40/002/2021 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

24.02.2021 Ausschuss für Umwelt und Technik Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 2.2   Eingangsverglasung und Garagenanbau an bestehendes 

Wohnhaus 

Aulendorf, Hofgartenstraße 9, Flst. Nr. 824/3 

 
Ausgangssituation: 
Die Bauherrschaft beantragt im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren die Errichtung einer 
Eingangsverglasung und den Garagenanbau an das bestehende Wohnhaus auf dem 
Grundstück Flst. Nr. 824/3, Hofgartenstraße 9 in Aulendorf. 
 
Das bestehende Wohngebäude mit den Abmessungen 9,20 m x 18,80 m wurde 1933 als 
Fabrikantenwohnsitz auf der nördlichen Grundstückshälfte erbaut. Im Jahr 1964 folgte an der 
Zuwegung nach Südosten die Errichtung einer Doppelgarage in 45 m Entfernung vom 
Wohnhaus. 
 
Die beantragte Mehrfachgarage hat eine Grundfläche von 8,00 x 15,00 m und ist als Anbau an 
den Eingangsbereich des Wohnhauses geplant. Es kommt eine Stahlbetonkonstruktion mit 
einem extensiv begrünten Flachdach zur Ausführung. Die Garagenaußenwände werden 
verputzt und in hellem Farbton gestrichen. Der neue Eingangsbereich zwischen 
Mehrfachgarage und Wohnhaus erhält eine transparente Glasfassade. Mit der Mehrfachgarage 
werden 5 Stellplätze nachgewiesen. 
 
Planungsrechtliche Beurteilung 

Bebauungsplan:     Außenbereich im Innenbereich 
                             Veränderungssperre „Stadtpark / Hofgarten“ vom 03.06.2019 
Rechtsgrundlage:   § 35 BauGB 
Gemarkung:          Aulendorf 
Ausnahme:            von der Veränderungssperre 
Eingangsdatum:    29.01.2021 

 
Das Grundstück Flst. Nr. 824/3 wird von der Baurechtsbehörde als Außenbereich eingestuft. 
Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt gemäß § 35 BauGB. 
 
Dieser so genannte Außenbereich wird nach Norden vom Baugebiet Laurenbühl, der  
Schwabentherme und dem Stadtpark umschlossen. Im Westen und Süden grenzt ebenfalls der 
Stadtpark mit seinen Treppenanlagen, Bänken und Spielplätzen an das Grundstück an. 
Momentan wird in südlicher Nachbarschaft ein Bauträgerprojekt mit vier großen 
Mehrfamilienhäusern realisiert. Eine Privilegierung als land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb 
gemäß § 35 Abs. 1 Satz 1 liegt nicht vor. 
 
Nach § 35 Abs. 2 BauGB können sonstige Vorhaben im Einzelfall zugelassen werden, wenn 
ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung 
gesichert ist. 
 
Gemäß § 35 Abs. 3 BauGB liegt eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange insbesondere vor, 
wenn das Vorhaben 
 

 den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht, 
 den Darstellungen eines Landschaftsplans oder sonstigen Plans, insbesondere des 

Wasser-, Abfall- oder Immissionsschutzrechts, widerspricht, 
 schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder ihnen ausgesetzt wird, 



  Seite 2 von 2 

 unwirtschaftliche Aufwendungen für Straßen oder andere Verkehrseinrichtungen, für 
Anlagen der Versorgung oder Entsorgung, für die Sicherheit oder Gesundheit oder für 
sonstige Aufgaben erfordert, 

 Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes, des 
Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren Erholungswert 
beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet, 

 Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur beeinträchtigt, die Wasserwirtschaft 
oder den Hochwasserschutz gefährdet, 

 die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten lässt 
oder 

 die Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen stört. 
 
Das Wohnhaus und die auf dem Grundstück vorhandenen Bäume stehen nicht unter 
Denkmalschutz. Eine Beeinträchtigung des Natur-und Landschaftsschutzes durch das 
Vorhaben, ist aus Sicht der Verwaltung nicht gegeben. Die nach Norden geplante Garage 
orientiert sich in Richtung des Wohngebiets Laurenbühl. Das Gebiet ist zumindest auf der 
Nordseite städtisch geprägt. Die Entstehung einer Splittersiedlung kann ausgeschlossen 
werden, da sich auf dem Grundstück bereits ein genehmigtes Wohnhaus befindet. Es ist davon 
auszugehen, daß durch das Vorhaben keine öffentlichen Belange nach § 35 Abs. 3 BauGB 
beeinträchtigt werden. Die Prüfung der öffentlichen Belange erfolgt durch die 
Baurechtsbehörde mit den Fachbehörden. 
 
Veränderungssperre „Stadtpark / Hofgarten“ 
In der Gemeinderatsitzung vom 03.06.2019 wurde der Aufstellungsbeschluss für den 
Bebauungsplan „Stadtpark / Hofgarten“ gefasst. Gleichzeitig wurde zur Sicherung der 
Bauleitplanung die Veränderungssperre „Stadtpark / Hofgarten“ für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans erlassen. Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich der genannten 
Veränderungssperre.  
 
Die erlassene Veränderungssperre wirkt generell gegen jegliche Veränderung im 
Geltungsbereich. Nach § 14 Abs. 2 BauGB kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme 
erlassen werden, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Die Entscheidung über die 
Ausnahme trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde. Nach 
Auffassung der Verwaltung steht das Vorhaben den öffentlichen Belangen und städtebaulichen 
Zielsetzungen nicht entgegen. Die geplante Mehrfachgarage ist der vorhandenen 
Wohnnutzung zugeordnet und dient der Unterbringung der im Besitz befindlichen Fahrzeuge. 
Durch Angliederung an das Wohnhaus ist eine wetterunabhängige und zeitgemäße 
Garagennutzung möglich. Das Garagendach wird extensiv begrünt. Eine Ausnahme von der 
Veränderungssperre kann damit erteilt werden. 
 
Ergebnis 
Die Verwaltung empfiehlt der Ausnahme von der Veränderungssperre zuzustimmen und das 
Einvernehmen zu erteilen.  
 

 
Beschlussantrag: 

1. Der Ausschuss für Umwelt und Technik erteilt dem Vorhaben das gemeindliche 
Einvernehmen. 

2. Der Ausnahme von der Veränderungssperre gem. § 14 Abs. 2 BauGB wird zugestimmt. 
  
 

 
Anlagen: Lageplan, Bauantrag, Baubeschreibung, Schnitt, Ansichten 
 
 

 

Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 16.02.2021 
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